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Bekanntmachung
über die Todeserklärung Kriegsverschollener.

Vom 18. April 1916.
Der Bnndesrat hat ans Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. Z.  :
327) folgende Verordnung erlassen:

8 1
Wer als Angehöriger der bewaffneten Macht des Tent-

schen Reichs oder eines mit ihm verbündeten oder befreun¬
deten Staates an dem gegenwärtigen Kriege teilgtznommen
hat (8 15 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und während ves
Krieges vermißt worden ist, kann im Wege des Aufgebots-
Verfahrens für tot erklärt werden, wenn von seinem Leben
ein Jahr lang keine Nachricht eingegangen ist.

Das gleiche gilt für Personen , die nicht zur bewaffneten
Macht gehören, wenn sie sich bei ihr aufgehalten haben oder
ihr gefolgt sind, oder wenn sie in die Gewalt des Feindes
geraten find. 8 3.

Als Zeitpunkt des Todes ist, sofern nicht die Er-nutt-
lungen ein anderes ergeben, der Zeitpunkt anzunehmen, in
dem der Antrag auf Todeserklärung zulässig geworden ist.
Wird der Verschollene seit einem besonderen Kriegsereigms
(einem Gefecht, einer Sprengung , einem Schiffsunfall oder
dergleichen), an dem er beteiligt war , vermißt , so ist der
Zeitpunkt des Ereignisses als Zeitpunkt des Todes anzu¬
nehmen, es sei denn, daß die Ermittlungen die Annahme
rechtfertigen, die Verschollene habe das Ereignis überlebt.

8 3.
Klange nicht die Todeserklärung erfolgt ist, wird das

Fortleben des Verschollenen bis zu dem Zeitpunkt vermutet,
der nach 8 3 in Ennangelung eines anderen Ergebnisses der
(fnnttthtttflcn als Zeitpunkt fcoä anzunehmen t)t.

8 1
Für das Aufgebotsverfahren in den Fällen des 8 1

gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung , soweit nicht
im folgenden ein anderes bestimmt ist.

Die Aufgebotsfrist muß mindestens einen Monat be¬
tragen.

8 6.
Die Bekanntmachung des Aufgebots durch öffentliche

Blätter kann unterbleiben.
Das Gericht kann anordnen , daß das Aufgebot super

an die Gerichtstafel in der Gemeinde, in der der Verschollene
seinen letzten Wohnsitz gehabt hat , an die für amtliche Be¬
kanntmachungen bestimmte Stelle angeheftet wird.

Die Aufgebotsfrist beginnt mit der Anheftung des Auf¬
gebots an die Gerichtstafel.8 7.

Die Vorschrift des 8 972 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozeß¬
ordnung findet keine Anwendung.

8 8
In dem Urteil ist der Zeitpunkt des Todes nach Maß¬

gabe des 8 2 festzustellen.
§ 9.

Das Gericht kann das Verfahren auf die Dauer von
längstens einem 'Jahre auSsetz-n, wenn eine weitere Nachricht
nach den Umständen des Falles , insbesondere nach der Ent¬
fernung des letzten bekannten Aufenthaltsorts des Ver¬
schollenen, nicht ausgeschlossen erscheint. Gegen den Beschluß
findet sofortige Beschwerde statt . Nach Ablauf der Fr,st rst
das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen.

8 10.
Für die Anftchtung eines nach dieser Verordnung er¬

lassenen Ausschlußurteils gelten die Vorschriften der Z,v,l-
prozeßordnung . , „ _

Erbebt der für tot Erklärte die Anftchtungsklage, >o ist
die Klage nicht an die Fristen der 88 958, 976 der Zivil¬
prozeßordnung gebunden.

8 11.
Hat der Verschollene die Todeserklärung überlebt, so

kann er ihre Aufhebung bei den, Aufgebotsgerichte bean¬

tragen .̂ ^ ^ann schriftlich ober zu Protokoll des Ge-
richtsschreibers gestellt werden. Der Antrag soll eine An-
aabe der ihn begründenden Tatsachen und die Bezeichnung
der Beweismittel enthalten.

8 12.
Vor der Entscheidung ist der Staatsanwalt sowre der-

jenige zu hören, der die Todeserklärung erwirkt hat.



Slbilprosegorbtmitg gilt entfpivrfirnö.
Ticf> 8toeW , ob bei mtvaaftcStev  der füt tot

ift' ter  Antrag zurüchllwciftn und der An-
tmsitellev auf  den Weg der Anfechtungsklage zu Vettveisen

8 14.
Die Êntscheidimg kann ohne mündliche Berhandlnna er-

durch Beschluß. Gegen die Aufhebung
der Todeserklärung findet kein Rechtsmittel statt-; gegen die

b" " d--

8 15.
A-rtrag aus Aufhebung der Todeserklärung hat die¬

selben Wirkungen tmedre Erhebung der Anfechtungsklage.
hna  Todeserklärung durch Klage angefochten, so ist
das Verfahren über die Anfechtungsklage bis zur Entschei¬
dung über den̂ Antrag auszusetzen.

die Todeserklärung aufgehoben, so wirkt der Be-
rchlust sur und gegen alle.

8 16
/ mb m § 11  ist auch der-v . » ÜUHUI WC» 8 1 u

Staatsanwalt antragsberechtigt.
8 17.

In einem Verfahren nach den Vorschriften dieser Ver-
erdming genügt zum Nachweis von Tatsachen, die bei dem
^ruppenteile des Verschollenen bekannt sind, eine mit dem

bei  Et « -« -»
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k § 18.
Für das Verfahren nach den Vorschriften dieser Ner

ordnung werden Gerichtsgebühren nicht erhobem
. .. UJ?  Ausfchlußnrteil gemäß § 14 aufgehoben so

ÄJ *^ q^ be^ Sh 0?? 11' - cr*cmrf)'enert  außergerichtlicheni 1 ^ 01 der Zivilprozeßordnung ) demjenigen auferleat
.»erden, der das Ausschlußurteil erwirbt hat . dluch kann
erwttftü ^ derjenige, der die Todeserklärung
awrrkt hat , dre Kosten erstattet , die gemäß 8 971 der Zivil-

dem Nachlaß des für tot Erklärten zur Last

^ 8 19.
in Kraft ®n'0tbmttQ Mtt mit  dem Tage ihrer Verkündung

Berlin , den 18. April 1916.
Ter Reichskanzler

Zn Vertretungr
Lisco.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Seife, Seiftnpulver und anderen

fetthaltigen Waschmitteln.
Vom 18. April 1916.

. .. J fr  Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß.
nahmen u,w. vour 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S 327)
sorgende Verordnung erlassen : ' ^ "

^ ^ - 8 1.
Reichskanzler ist ermächtigt , den Verkehr mit Seift
T ,m.b ? n,bwn  fetthaltigen Waschmitteln zu

regeln , er kan» insbesondere Vorratserhebungrn anordnen
„ , ®r kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die
^ „^ und vorstehender Ermächtigung erlassenen Bestim-
mungen mtt 6stfang,rrs bis zu sechs Monaten oder mit Geld°
^ m d" .. 4U fünfzehnhundert Mark bestraft werden, sowie
^ brlC.bel öei  Vorratserhebung verschwiegen wer-
btn,  im Urtett für dem Staate verfallen erklärt werden.

r § 2.
fn Straft*  * rrOTbram« trUt mit  dem Drge der Verkündung

krastttetens ^ ^^ "^ " destinrmt den Zeitpunkt des Außer-

Berlin , den 18. April 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.

Bekanntmachung
betreffend Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über
den Verkehr mit Seife , Seisenpulver und anderen fetthal¬

tigen Waschmitteln.
Vom 18. April 1916.

Ans Grund deŝ 8 1 der Bekanntmachung über den
Verkehr mit Seife , Seifenpulver und anderen fetthaltigen
Wchchmitteln Vom 18. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S £
toirb bl- auf weiteres folgendes bestimmt:

§ 1
r n? U von Seift , Seisenpulver und anderen fttt-
haltlgen Waschmittcln an Selbstterbraucher darf nur nach
folgenden Grundsätzen erfolgen : '
n», L Die an eine Person in einem Monat abgegebene

r ^ "dert Gramm Feinseift (Toiletteseift und
Rafterftlfe ) sowie fünfhundert Granrm andere Seife oder

fetthaltige Waschmittel nicht über-
ötC bcm  Hersteller in Umhüllungen

m den Verkehr gebracht werden ist das unter Einschluß der
Ittnhullung festgestellte Gewicht maßgebend. Als Ueber-
lilirw rl,t eg "tcht anzusehen, wenn ein
einzelnes Stuck Fernftife abgegeben wird, dessen Gewicht bis
zu hundettzwanzig Granrm beträgt . Bleibt der Bezug einer
fo' hSIw ? Unter DEr  rugelassenen Höchstmenge,

MEtt nicht ^ «berbetrag der Höchstmengedes nächsten
. . / T\ ^} eM̂be darf nur gegen Vorlegung der für die
^ 9r? ^s -̂ onatswoche bestimmten Brotkarte erfolgen..
Die M gäbe ftt vom Veräußerer auf dem Stamme der Brot-

Tintt zu' ZZxlT m  bCr * * Unb  Gewicht ) mits a
s 1 n  5 in*d ™n Orten zur Ausnahme des nach
i«/ ^ °^ e>chrlebenen Vermerkes geeignete Brotkarten nicht
!"Im * !? 1? "dkr/ ° lche Karten für einzelne Personen nicht
etterlt sind, regelt dre zuständige Behörde die Zuteilung
von serft , - eifcnpulver und anderen fetthaltigen Wasch-
mrtteln nach Maßgabe der Grundsätze des 8 1.

S 2.
3.fprS -li ,!ft«nbr!0! ? l Ütbe '̂befugt , Aerzten, ZahnÄzterk.
Trerarzten, Zahntechnikern, Hebammen und Krankenpfle-
gern ans Antrag einen Ausweis zu erteilen, deinzuftlge an
den Inhaber m nttcnt Monat über die auf Gr-und der 38 1
L l „»« » iüjgfr big Am
doppelten Betrage der im 8 1 vorgesehenen Menge abgegeben
»Eden charf. ^ Die Abgabe darf nur gegen Vorlegung des
BÄ . Ä .’ *" "" ,n 8 1 ““' «'Wri . S. nen

^leräicn, BaEirtäräten, Tierärzten , Zahntechnikern, Heb¬
ammen und Krankenpflegern ist die Ueberlassuna des Aus-
werses an andere Personen zum Bezüge von Seift verboten

8 4.
An Wiederverkäufer dürfen Seift , Seisenpulver und

andere fetthaltige Waschmittel nur insoweit abgegeben loer-
7.'!' bereits vorher eine dauernde Geschäftsverbindung
zwischen den Bertragsteilen bestanden hat . Die in einem
Kalendervretteljahr abgegebene Menge darf dreißig vom
Hundert der im gleichen Kalendervietteljahre dss Jahres
191o an denselben Wiederverkäuftr abgegebenen Menge nkäit
übersteigen. ^ '
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. Abweichungen von diesen Bestimmungen sind nur Nlit
Zufttmmung des KttegsausschusseS für pflanzliche und tie¬
rische Oele und Fette, G. m. b. H. in Berlin zulässig.

8 5.
Tik Versorgung der Barbiere mit der zur Ausrechterhal¬

tung ihres Gewerbes erforderlichen Rasierseife erfolgt nach
näherer Weisung des Kriegsausschusses für pflanzliche und
tlerifche Oele und Fette , G. m. b. H. in Berlin durch Ver¬
mittlung des Bundes deutscher Barbier -, Friseur - ,md
Penickenmacher-Jnnungen.

z 6.
An technische Betriebe , insbesondere Waschanstalten,

dürfen Seife , Seifenpulver und fetthaltige Waschmittel nur
mit Zustimmung des Kricgsausschusses für pflanzliche und
tierische Oele und Fette , G. m. b. H. in Berlin abgegebenioerden.

Für Waschereien, die weniger als zehn Arbeiter Le-
schastigen, knnn die zuständige Behörde auf Ant ^ rg einen
Ausweis ausstelle,k. gegen dessen Vorlegung die zur Auf¬
rechterhaltung des Betriebs erforderliche Menge an Wasch¬
mitteln abgegeben werden darf . Der Ausweis muß die zu¬
lässige HSchstmenge angeben. ' Der Veräußerer hat die Ab¬
gabe auf dem Ausweis in der im 8 1 vorgeschriebenen
Weise zu vermerken.

D-en Inhabern der Wäschereien ist die Ueberlassu ft, des
Ausweises an andere Personen znm Bezüge von Waschmit¬
tel», verboten.

8 7.
SSetdje Behörden als zuständige Behörden im Sinne der

88 2,  3 und 6 anzusehen sind, bestimmt die Landeszentral-
behördc; sie erläßt auch erforderlichenfalls nähere Bestim¬
mungen über die nach 8 2 erforderliche Regelung der Seifen-
zuteilung sowie die „ach 88 3 und 6 auszu'stellenden Aus-
loeise.

8 8.
Die Bestin,nrungen dieser Verordimng finden keine An¬

wendung gegenüber den Heeresverwaltungen , der Marinever¬
waltung und denjenigen Personen , die von diesen Verwal¬
tungen mit Waschmitteln versorgt werden. Die Verwal¬
tungen treffen besondere Anordnungen über die Versorgung.

8 v.
Wer den Bestimmungen der 88 1, 3, 4, 5, 6 zuwider-

handelt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Atonaten oder
mit Geldstrafe bis zu sünfzehnhundett Mark bestraft.

8 10.
Dies« Bastiurmungen treten mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin , den 18. April 1916.

Ter Stellvettreter des Reichskanzlers
Delbrück.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Süßstoff.  Bo », 25. April 1916.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 30.
März 1916, betreffend die Abänderung des Süßstoflgesetzes
(Reichs-Gesetzbl. S . 213) wird folgendes bestimmt:

8 h
Zur Herstellung von Süßstoff wird unter Vorbehalt des

jederzeitigen Widerrufs außer der Saccharin-Fabrik, Aktien¬
gesellschaft vormals Fahlberg, List und Co. zu Magdeburg-
Südost, die Chemi,che Fabrik von Heyden, Aktiengesellschaft

zu Radebeul-Tresden ermächtigt.
Beide Fabriken haben hinsichtlich der Att und des Um¬

fanges der Herstellung dir Weisungen der Kriegschemikalien-
Aktiengesellfchaft zu Berlin zu befolgen.

8 2*
Der hergestellte Süßstoff (§ 1) ist an die KriegscheNnkalten-

Aktiengefellfchaft in Berlin zu liefern, die den Süßstoff der
Zentral -Einkaufsgefellschastm. b. H., Bcrlln zur Verfügung
stellt.

Ties gilt nicht für Mengen, dis auf Grund des 8 4
des Süßstoffgesetzes vom 7. Juli 1902 (Reichs-Gesetzbl. S . 253)
anderweit abgegeben werden .

§3.
Süßstoff darf zu anderen als den im Süßstoffgesetze vom

7. Juli 1902 genannten Zwecken nur gegen Bezugsscheinan
die Verbraucher abgegeben werden. Die Preise bestimmt der
Reichskanzler. Die Bezugsscheine stellt die Reichszuckerstelle
(Bekanntmachung vom 10. April 1916 — Reichs-Gesetzbl. S.
261 —) ans ; sie sind nicht übettragbar.

Die Reichszuckerstelle kann den Bezug von Süßstoff bis
auf weiteres Gewerbetreibenden zum Zwecke der Herstellung
von Limonaden (natürlichen und künstlichen sowie limonaden-
attigen Getränken aller Art mit und ohne Kohlensäure) ge¬
statten.

Die Reichszuckerstelle erläßt die näheren Bestimmungen^
sie kann die Bedingungen für die Lieferung und die Verwendung
festsetzen und insbesondere bestimmen, daß die mit Süßholz
hergestellten Waren mit einer kennzeichnenden Erklärung ver¬
sehen sein müssen .

8 4.
Die Abgabe von Süßstoff durch den Berbmucher ist nur

mit Erlaubnis der Reichszuckerstelle zulässig.
8 5.

Die Beauftragten der Reichszuckerstelle sind befugt, in
die Räume der Süßstoff herstellenden Betriebe einzutreten,
Aufschlüsse einzuholen und von GeschäftsaufzeichnungeuEin¬
sicht zu nehmen. Sie find verpflichtet, über die Einrichtrrngen
und Geschäftsverhältntsse, die hierbei z» ihrer Kenntnis kom¬
men, Verschwiegenheitzu beobachten .

8 6.
Soweit diese Bekanntmachung abweichende Bestimmungen

nicht enthält, gelten die Aussührungsbestimmungenzum Süß¬
stoffgesetz auch für die Herstellung, die Abgabe und den Be¬
zug von Süßstoff auf Grund der Bekanntmachung vom 30.
Mürz 1916 und dieser Bekanntmachung.

Berlin,  den 25. Apttl 1916.
Ter Stellvettreter des Retchskanzlers

Delbrück.

lll . 2001 M» f. H. B e r l i n W. 9, den 18. April 1916.
J .-Nr. II b. 4568 M. f. H. Leipziger'Straße 2.
V. 12 361 M. d. I.

Uebet den Umfang des Begriffs „Zucker" im Sinne der
Bekanntmachung über die Bereitung von Kuchen vom 1«
Dezember 1915 (RGBl . S . 823) sind Zweifel entstanden,
zu deren Behebung wir tm Einvernehmen mit dem Herrn
Reichskanzler auf folgendes aufmerksam machen.

Nach der Absicht der Verordnung fit unter Zucker Rüben-
und Rohrzucker zu verstehen, und zwar in jeder Form und
Art. Hiernach trifft die Beschränkung insbesondere alle kri-
stallffietten Zuckersotten, Melis, Farin , ferner flüffigen Zucker
wie Zuckcrsirupe, Zuckerabläufe, flüssige Rafsinaden. endlich
sogenannten Kunsthonigo. dgl., Honigsirup, Fruchtstrup, Invert¬
zucker.

Unerheblich ist es, ob der Zucker inländischen oder aus¬
ländischen Ursprunges ist.

Stärkezucker und Stärkesirup fallen nicht unter dstse
Verordnung.

$cr Minister für Handel tm» Gewerbe,
ßn Vertretung:
Dr . Göppert.

Ter Minister deS Inner « .
Im Austräger

Freund.



ß .*SB. 463.  T ! eZ , bfir 28 . April 1916.
vekanntmachu ««

CS sind dielfcich Klagen darüber laut geworden, daß unsere
Gefangenen in: Ausland, namentlich in Rußland, die an
sie gerichteten Pakete, Briefe, Karten und Geldsendungennicht
erhalten. Abgesehen von anderen Umständen liegt dies Wohl
zum großen Teil daran , daß die für die Kriegsgefangenen be¬
stimmten Sendungen mangelhaft adressiert sind. Dies gilt
insbesondere Von den nach Rußland bestimmten Sendungen,
wo Sprocks und Schrift besondere Schwierigkeiten bieten und
häufig dazu führen, daß die Gefangenen selbst ihre Adressen
falsch loder ungenau angeden. Es empfiehlt sich deshalb dringend,
daß die von Vereinen oder Privatpersonen an Gefangene im
Arisland gerichteten Briefe, Karten, Pakete und Geldsendungen
durch Vermittlung der für diesen Ziveck bestehenden Auskunfts-
stellen vom Roten Kreuz gehen. Als solche besteht die Hilfe
für kricgSgefangene Deutsche in Wiesbaden, Schloß, soweit
der Unterlahnkreis in Betracht kommt. Diese Stellen besitzen
Verzeichnisse der Gefangenenlager im Ausland, sie sind über
die in Deutschland und im Ausland für den Postverkehr. ge¬
troffenen Bestimmungen unterrichtet und können auch sonst
Auskunft (über Lager- und Postverhältnisse geben.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister, die Beteiligten in
geeigneter Weise hieraus aufmerksam zu machen.

D«r Vorsitzende
DuderLadt.

Mchtmntlicher Teil»

Aus dem Gerrchtssaal.
B r o t ka r t e n h a n d e l. Auch die Spitzbuben richten ihr

heimliches Gewerbe kriegsmäßig ein. Ein nicht unlohnendes
Diebesgeschäst ist das Stehlen von Brotkarten, für die in
Hehlerkreisen großer Bedarf herrscht, da der Absatz leicht und
einträglich zu bewerkstelligen ist. Bon der 3. Hilfsstrafkammer
in Berlin wurde der Händler August Dolling zu 6 Monaten
Gefängnis vcrrirteilt. Er Ijatte Brotkarten, die aus einem
Einbruchsdiebstahl in den Räumen einer Brotkommissionher-
rührten, aus der Straße und in Kneipen zu 30 Pfennig da-.'
Stück verkauft. Der Angeklagte entschuldigte sich damit, daß
der Handel mit Brotkarten sehr flott betrieben werde und er
nicht' habe wissen können, daß die ihm von einem Unbekannten
verkauften Karten gestohlen waren. Der Staatsanwalt hatte
1 Jahr 6 Monat Gesängnis beantragt.

Vermischte Nachrichten.
* Eine fuitete türkische Manövererinnernng an

Goltz -Pascha erzählt Jmhoff Pascha. Bei den Manövern
im Jahre 1009 hatte eine Division die Tundscha auf einer
Pontonbrücke überschritten. Trotz der Tagesanstrengung mar¬
schierten die Truppen sri' ch nach ihren Bestimmungsorten . D -e
Stäbe blieben noch zurück: eS erfolgte eine Besprechung und
dann hieß es: Auf nach den Quartieren ! Die Manöverlntimg
hatte noch etwa 15 Kilometer zmückzulegcn, gelangte erst nach
eiugebrochener Dunkelheit auf die Hochebene östlich des Flusses
und verirrte sich in dem weglosen Gelände. Wir standen rat¬
los aus freiem Felde; kein Licht war zu sehen, kein Geräusch
zu hören Man beriet, was zu tun sei; Erkunder wurden ab-
gesandt, sie kamen resultatlos zurück. Plötzlich sagte der Feld¬
marschall : „Jmhoff .Pascha, bellen Sie !-' Ich glaubte nicht recht
gehört zu haben und fragte : „Was soll ich tun?" — „Na ! bel¬
len. feste bellen", lautete die Antwort . Als Offizier gewohnt,
jeden Befehl sofort auszusühren , bellte ich so laut und . wre
man mir später versicherte, sehr schön und eindringlich: „Wau,
wauwau , wau !» Es dauerte keine halbe Minute und der Er¬
folg der Maßregel war uns klar. Bon vorwärts antwortete
ein Dorflöter .! Äergnügt schlug sich der Feldmarschall auf den
Oberschenkel und rief: „Sehen Sie , der ist auf den alten Tnck
wieder hineingefollen. Dort reiten wir hin."

Wie Shakespeare ti b e r seine eigenen Lands¬
leut e d a cht e. Man sagt bekanntlich , Dichter seien Propheteil.
Und in der Tat hat ja z. B. die 1»0jährige Wiederkehr des
Geburtstages Geibels (17. Oktober 1915) zur Genüge dar¬
getan, wie dieser Dichter u. a. Deutschlands Weltberuf nnd
selbst den jetzigen Weltkrieg klar voraussah. Unter den
englischen Dichtern hat wohl keiner so tief und wahr seines
Volkes Eigenart erkannt und durchschaut, wie Shakespeare,
dessen 300jähriger Todestag auf den 23. Slpril dieses Jahres siel.
Aber was noch mehr sagen will : keiner hat wohl je so
offen und unverblümt seinem Volke die bittersten Wahrheiten
gesagt wie dieser größte Dichter der Briten , und es gewährt
heute, wo aller Welt die Augen über den wahren Charakter
John Bulls geöffnet werden, einen eigenen Reiz, einige der
treffendsten Aussprüche Shakespeares über seine Landsleute
zusammenzustellen: Fülle deinen Beutel mit Geld. (Irsso)
So wissen wir, wie gewitzigt Helles Volk, — Mt Krümmungen
und listigem Probieren — Durch einen Umweg auf den Weg
zu kommen. (Polonius .) WoA'n wir mit Gründen der Ver¬
minst hier reden, — So schließt die Tor' und schlaft' .
(Troilus und Cressida.) Aus Euer Haupt — Komm' nur
dev Waisen Schrei, der Witwen Tränen , — Der Toten
Blut , verlasfner Mädchen Klagen — Um Gatten , Väter und
nur Anverlobte. (Heinrich 5.) Nie färbte nackte, faule Poll-
tj - _ Däs , was sie schasste, mit so herben Wunden. (Heinrich
4.) Die armen Englischen, — Wie Opfer sitzen sie beim
Wachen Feuer, — Erwägend still die morgende Gefahr. (Hein¬
rich 5.) In , England, eingefaßt vom stolzen Meer, — Des
Felsgestade jeden Wellensturm — Des neidischen Neptuns
wirst zurück, — Ist null in Schmach gefaßt. (Richard 2.). Ten
Schluß mache folgender Ausspruch aus „Richard 2.", der wie
ein Epilog zu Englands Anteil am Weltkriege gemahn..:
„Dll hast vollbracht — Ein Werk der Schunde mit verruchter
Hand!" _ _
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o. Grotihuß . Vierteljährlich (6 Hefte) 4 Mk 50 Pfg ., Emzel-
beft 80 Pfg . Probeheft partojrei (Stuttgart . Bremer u. P,elffer)
Aus dem Inhalt des ersten Maihestes : Friedensbedmgungen
und Friedensbürgschaftcn. Von Professor Paul Feucht. — Ein
Vorkämpfer Rußlands in Oesterreich.Von Paul Dehn . - Mem
„Gottesländchen " . Bon Edgar Worms —Hmdenburg. — Dre
militärische Vorbereitung und dleJugendorganlsallon rn Oester¬
reich Bon Prof . Broßmer . Die Friedensbewegung in England
Vom Baltcnlande . Von Dr . Richard Bahr.

Zu Haustrinkkuren
sämtliche gangbaren

Mineralwässer
in stets frischester Füllung empfiehlt

Rudolf Eisfeiler, Miaeralwasssrlianälüng,
Bad Eins , Telefon 25.
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Wer Brotgetreide verfüttert oder « rot der«
schwendet, versündigt sich am Baterlaude

nnd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!
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